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Rede

von

Prof. Dr. Ulrich Goll (FDP)
Justizminister und Ausländerbeauftragter

der Landesregierung Baden-Württemberg
anlässlich der

Gespräche zur Rechtspolitik in der Landesvertretung

Baden-Württemberg

„Zwangsverheiratungen in Deutschland –

Maßnahmen gegen eine unehrenhafte Tradition“

am 30. September 2004

in Berlin

Es gilt das gesprochene Wort!

Sehr geehrter Herr Dr. Freudenberg,

sehr geehrte/r Herr/Frau (Vertreter der Stiftung, noch N.N.)

sehr geehrte Abgeordnete des Deutschen Bundestages,

sehr geehrte Mitglieder des diplomatischen Corps,

sehr geehrte Damen und Herren

liebe Gäste!



Ich freue mich sehr, Sie so zahlreich zu unserem heutigen rechtspolitischen Gespräch in der Landesvertretung Baden-Württembergs begrüßen zu dürfen.

Die große Resonanz zeigt, dass wir es bei Zwangsverheiratungen in Deutschland und anderswo mit einem brisanten und aktuellen Thema mit Handlungsbedarf zu tun haben.

Eine Zwangsheirat liegt vor, wenn mindestens einer der zukünftigen Ehepartner durch die Anwendung von körperlicher oder psychischer Gewalt zur Ehe gezwungen wird.

Obwohl bekannt ist, dass diese Menschenrechtsverletzung vor allem von Mädchen und jungen Frauen in Deutschland leider täglich vorkommt, ist das Thema bislang eher verschwiegen oder gar verharmlost worden.

Über das Ausmaß von Zwangsheirat hat man deutschlandweit daher kaum gesicherte Daten.

Die einzigen konkreten Zahlen liefert eine Erhebung des Berliner Senats bei über 50 Jugend- und Beratungseinrichtungen:

Demnach sind in Berlin im Jahre 2002 230 Fälle von Zwangsverheiratungen aktenkundig geworden. 

Das Wohnprojekt Rosa in Stuttgart berichtet uns, dass monatlich durchschnittlich zehn Mädchen bzw. Frauen wegen Zwangsverheiratung um Schutz nachsuchen. 

Experten sind sich aber einig, dass die Dunkelziffer sehr viel höher liegt und dass die Fälle von Zwangsheirat zunehmen. 

Eine Studie der UNICEF hat ergeben, dass weltweit jedes Jahr Millionen von Mädchen bereits vor oder kurz nach ihrer Pubertät verheiratet werden. 

Zahlenmäßige Erfassungen sind auch deshalb so schwierig, da viele der betroffenen Mädchen und Frauen sich nicht oder erst nach Jahren wehren

oder einer Zwangsehe entziehen, weil sie Angst vor Racheakten sowie physischer und psychischer Gewalt durch ihre Familien haben. 

Zwangsheirat, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist eine Menschenrechtsverletzung und muß als solche deutlich öffentlich geächtet und verurteilt werden.

Die Vereinenten Nationen bezeichnen die Zwangsheirat sogar als eine "moderne Form der Sklaverei". 

Überall auf der Welt werden Frauen und Mädchen gegen ihren Willen – oft im Namen der Ehre und Tradition - verheiratet – auch in Deutschland, wie zahlreiche erschütternde Fernsehreportagen erst in den letzten Tagen wieder gezeigt haben.

Dabei ist das Phänomen der Zwangsehe nicht auf den islamischen Kulturkreis beschränkt. 

In Deutschland betrifft es nur deswegen so viele türkische Frauen, weil sie die größte Gruppe unter den Migrantinnen stellen. 

Von Zwangsheirat betroffen sind in Deutschland geborene oder lebende Frauen und Mädchen ebenso wie solche, die durch Heiratsmigration als sogenannte „Importbräute“ nach Deutschland geholt werden.

Die Folgen für die Mädchen und Frauen sind drastisch:

Oft dürfen sie ihre Schulausbildung nicht beenden, werden häufig sexuell ausgebeutet und hängen in der Regel finanziell vollständig vom Ehemann ab, sie können nicht mehr über ihr eigenes Leben entscheiden.

Das ist eindeutig gegen unsere Gesetze und auch gegen das Menschenrechtsabkommen der Vereinten Nationen, in dem eine freie Partnerwahl und ein selbstbestimmtes Leben garantiert werden.
Ausgehend von der "Stoppt-Zwangsheirat-Kampagne" von Terre des Femmes in den Jahren 2002/2003 hat meine Amtsvorgängerin, Frau Ministerin a. D. Corinna Werwigk-Hertneck, das Thema aufgegriffen und auf einer eigenen Fachtagung im Oktober letzten Jahres in Stuttgart auch rechtliche Schritte gegen die Zwangsheirat und für einen bessern Schutz der Opfer von Zwangsheirat angekündigt.

Ich freue mich daher, Ihnen heute berichten zu können, dass sich Baden-Württemberg auf meine Initiative hin als erste Landesregierung in der Sitzung des Ministerrats am vergangenen Dienstag ausführlich mit dem Thema Zwangsheirat beschäftigt und auch zwei Beschlüsse gefasst hat:

Zum einen hat die Landesregierung den Entwurf eines "Zwangsheirat-Bekämpfungsgesetzes" beschlossen, der nun in den Bundesrat eingebracht werden wird.

Ziel des Gesetzentwurfs ist es, die Zwangsheirat wirksamer zu bekämpfen und im zivilrechtlichen Bereich die Rechtsstellung der Opfer von Zwangsehen zu stärken. 

Wir wollen die Zwangsheirat eindeutig und unmissverständlich unter Strafe stellen, um so die betroffenen Mädchen und jungen Frauen besser zu schützen.

Der Entwurf sieht daher die Schaffung eines neuen Straftatbestandes Zwangsheirat vor (§ 234 b StGB-E).

Wer einen anderen mit Gewalt oder durch Drohungen zur Ehe nötigt, soll demnach künftig mit einer Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren bestraft werden.

Durch eine an die Nötigung, den Menschenhandel und die Verschleppung angelehnte Regelung zum Heiratshandel wird eine bereichsspezifische Straf​-
rechtsnorm geschaffen, die auch als politisches Signal die Zwangsheirat deutlich missbilligt und unter Strafe stellt.

Ergänzt wird diese Regelung durch eine teilweise Unterstellung der Strafregeln unter das Weltrechtsprinzip (§ 6 StGB), weil sonst die Regelungen mit Auslandsbezug – also beispielsweise die Heiratsverschleppungen außerhalb des Bundesgebietes - in erheblichen Teilbereichen leer laufen würden.

Zwar kann die Tat bereits heute als Nötigung bestraft werden, doch dies geschieht kaum.

Die Praxis zeigt also, dass die bisherigen rechtlichen Instrumente nicht ausreichen, um Zwangsheirat wirksam zu bekämpfen und den Opfern angemessenen Schutz zu gewähren.

Des weiteren schlagen wir Änderungen im Zivilrecht vor, damit Zwangsehen leichter annulliert werden können, ohne dass die Opfer dadurch materielle Nachteile erleiden oder die Täter Vorteile erlangen.

So soll die einjährige Antragsfrist (§ 1317 Abs. 1 Satz 1 BGB) für die Aufhebung einer durch widerrechtliche Drohung geschlossene Ehe gestrichen werden.

Damit wird erreicht, dass die Aufhebung einer durch Zwangsheirat zustande gekommenen Ehe nicht allein wegen Ablaufs der Anfechtungsfrist ausgeschlossen ist. 

Ferner wird § 1318 Abs. 2 Satz 1 Nr. 1 BGB dahin geändert, dass Unterhaltsansprüche des genötigten Ehegatten nicht mehr davon abhängen, dass die Drohung durch den anderen Ehegatten oder mit dessen Wissen vorgenommen worden ist.

Damit wird verhindert, dass der genötigte Ehegatte nur deshalb vom Aufhebungsantrag absieht und das Scheidungsverfahren wählt, weil er sonst unterhaltsrechtlich Nachteile zu erwarten hat.

Schließlich ist § 1318 Abs. 5 BGB für den Fall des Zustandekommens der Ehe durch widerrechtliche Drohung zu ergänzen: Beim Tod des genötigten Ehegatten soll das gesetzliche Erbrecht des anderen Ehegatten auch dann ausgeschlossen sein, wenn noch kein Antrag auf Aufhebung der Ehe rechtshängig ist. 

Mir ist klar, dass gesetzliche Änderungen nur ein Aspekt in der Auseinandersetzung mit Zwangsverheiratungen sind.

Wenn wir als Staat aber nicht deutlich machen, dass wir die Zwangsheirat unmissverständlich als Straftat und schweres Unrecht ansehen, dann wird ein Umdenken in den Köpfen nicht stattfinden.

In diesem Sinne fordere ich daher von dieser Stelle aus die islamischen Organisationen im Land auf, Zwangsverheiratungen bei ihren Mitgliedern zu thematisieren und entschieden gegen diese Traditionen vorzugehen.

Neben rechtlichen Veränderungen sind vor allem auch Maßnahmen der sozialen Betreuung, der

Sensibilisierung und der Information notwendig.

Daher hat die Landesregierung neben der Verabschiedung der Bundesratsinitiative eine "Fachkommission Zwangsheirat" eingesetzt.

Aufgabe dieser Fachkommission ist es insbesondere, unter der Federführung des Justizministeriums die vorhandenen Erkenntnisse und Erfahrungen zu Ausmaß und Erscheinungsformen der Zwangsheirat sowie von Maßnahmen gegen die Zwangsheirat insbesondere in Baden-Württemberg zusammenzuführen.

Außerdem soll die Kommission prüfen, ob die bestehenden ausländer- und sozialrechtlichen Regelungen für von Zwangsheirat Betroffene ausreichend sind, und auf dieser Grundlage binnen Jahresfrist Empfehlungen für ein umfassendes Handlungskonzept zur Bekämpfung der Zwangsheirat und zum besseren Schutz von Opfern der Zwangsheirat zu erarbeiten.

Mit dem heutigen Fachgespräch möchten wir die Öffentlichkeit über die Zwangsheirat informieren und sensibilisieren.
Defizite im Umgang mit den Betroffenen sollen aufgezeigt und Lösungsansätze – auch im Hinblick auf die baden-württembergische Bundesratsinitiative - entwickelt werden. 

Die eingeladenen Referentinnen, die ich an dieser Stelle herzlich begrüße, werden das Thema Zwangsheirat hierzu aus rechtlicher, sozialer und traditionell-religiöser Sicht beleuchten.

Schon jetzt möchte ich mich herzlich bei unserem Kooperationspartner, der Friedrich-Naumann-Stiftung, ganz herzlich für die gute Zusammenarbeit bedanken.

Uns allen wünsche ich einen interessanten und diskussionsfreudigen Abend.

Ich darf das Wort nun an unsere Moderatorin, Frau Susanne Babila vom Südwestrundfunk, übergeben.

Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.







